
Aufstellung der Gebühren für die Durchführung von Kontrollen 
gem. 85 der VO (EU) 2017/625 

 
Im Bereich des Lebensmittel-, Futtermittel- und Veterinärrechts führen die zuständigen 
Behörden entsprechend den europarechtlichen und nationalen Vorgaben amtliche Kontrollen 
durch. Um zu gewährleisten, dass zur Durchführung dieser Kontrollen ausreichende finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen, werden grundsätzlich Gebühren für diese Kontrollen erhoben. 
 
Dies ergibt sich aus den kostenrechtlichen Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 2017/625 über 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittelrechts, dem 
Kostengesetz (KG) und dem Kostenverzeichnis (KVz).  
 

 
Gebühren für amtliche Kontrollen in Schlachtbetrieben 
 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung 

 

Gewerbliche Schlachtungen Euro 

  
Rind (einschl. Bullen, Kühe, Kälber, 
Jungrinder)  17,00 € 

Pferd  25,00 € 

Schwein  14,00 € 

Schaf oder Ziege  9,50 € 

Farmwild  8,00 € 

  
Hausschlachtung Rind 24,00 € 

Hausschlachtung Schwein  21,00 € 

Hausschlachtung Schaf oder Ziege  15,00 € 

Hausschlachtung Farmwild  15,00 € 

  
Probenahme für BSE-Test  9,10 € 

  
separate Trichinenuntersuchung:   
Eigene Entnahme und Sammelansatz  6,00 € 

Eigene Entnahme, separater Ansatz  26,78 € 

amtliche Entnahme und Sammelansatz  13,96 € 

amtliche Entnahme, separater Ansatz  34,24 € 
 

 

 

 

 

 

 



Zusätzliche amtliche Kontrollen gemäß Art. 79 Abs. 2 Buchst. c der VO (EU) 2017/625 
 

 

Kontrolleur der 
Besoldungsgruppe A 8 

Kontrolleur der 
Besoldungsgruppe A 9 

Personalvollkosten je Stunde 50,10 € 51,34 € 
 

Reisekostenpauschale       23 € 

 

Im Landratsamt Fürth wird eine Reisekostenpauschale von 23 Euro einschließlich der 

Fahrtzeiten erhoben, basierend auf den Durchschnittsreisekosten der Jahre 2018 und 2019. 

 


